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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Ing. Murer haben am 27. Juni 1988 

unter der Nr. 2366/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be­

treffend wirksame und leicht anwendbare Varroa-Bekämpfungsmitte1 gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"10 Welche Bekämpfungsmittel gegen die Varroa-Mi1be wurden bisher zugelassen? 

2. Über welche Unterlagen betreffend den Einsatz von Klartan im Ausland ver­
fUgt Ihr Ressort? 

3. Hat die Erzeugerfirma bereits um Zulassung dieses Mittels fUr den Einsatz 
gegen die Varroa-Mi1be angesucht? 

4. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Imkern zu Beginn der Be­
kämpfungsperiode ein wirksames, kostengUnstiges und leicht anwendbares 
Anti-Varroa-Mitte1 zur VerfUgung zu stellen? 

5. Denken Sie daran, den Imkern Klartan zur Varroa-Bekämpfung Uber die Amts­
tierärzte im Rahmen eines bundesweiten Bekämpfungsprogrammes zur VerfUgung 
zustellen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

2194/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu Frage 1: 

Zur Bekämpfung der Varroatose der Bienen stehen derzeit folgende Arzneimittel 

zur VerfUgung: 

a) I11ertisser Milbenplatte (Fa. Richter) 

b) Fo1bex VA (Fa. Ciba"';Geigy) 

c) Perizin fUr Bienen 3,2 %-LHsung (Fa. Bayer) 

d) Apistan-Streifen fUr Bienen (Fa. Sandoz) 

e) Bayvaro1-Strips fUr Bienen (Fa. Bayer) 

Die unter a) und b) genannten Präparate gelten aufgrund der Übergangsbestim­

mungen gemäß § 89 des Arzneimittelgesetzes (AMG) als zugelassen. Das unter 

c) angefUhrte Präparat ist ein bereits nach den AMG-Bestimmungen neu 

zugelassenes Arzneimittel. FUr die unter d) und e) angefUhrten, derzeit noch 

in Zulassung befindlichen Arzneimittel wurden mit RUcksicht auf die Schwere 

der Seuchenlage Sonderbewi11igungen fUr den Einsatz im Rahmen der amtlichen 

Varroatosebekämpfung aufgrund des Bienenseuchengesetzes erteilt. 

Zu Frage 2: 

.. __ ._- " ..... 

Über den Einsatz von Klartan im Ausland stehen meinem Ressort keine schrift­

lichen Unterlagen, sondern nur mUnd1iche Mitteilungen aus Fachkreisen zur Ver­

fUgung. 

Zu Frage 3: 

Da es sich bei "Klartan" um kein Arzneimittel fUr Bienen, sondern um ein 

Pflanzenschutzmittel gegen Spinnmilben und andere Milbenarten im Pflanzenbau 

handelt, und dieses Präparat zum Einsatz zur Varroabekämpfung weder bestimmt 

noch entsprechend geeignet ist, ist ein Ansuchen um Zulassung desselben als 

Arzneimittel fUr Bienen bisher nicht erfolgt und auch in Zukunft nicht zu er-

warten. 
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Zu Frage 4: 

Wie ich zu Frage 1 bereits ausgefUhrt habe, stehen den Imkern bzw. den mit der 

amtlichen Bek~mpfung der Varroatose beauftragten Amtstier~rzten und Bienen­

sachverst~ndigen eine Reihe von wirksamen Arzneimitteln zur VerfUgung. Die 

Kosten der Bekämpfung fUr die Imker werden nach den mir zur VerfUgung stehen­

den Informationen in den meisten Bundesländern durch den Einsatz von FBrde­

rungsmitteln der lJinder niedrig gehalten. 

Zu Frage 5: 

An eine Zulassung von "Klartan" als Bienen-Arzneimittel zur Varroatosebe­

kämpfung in Österreich ist aus nachstehenden GrUnden nicht gedacht: 

Das genannte Produkt ist, soweit dem Bundeskanzleramt bekannt ist, nirgends 

als Arzneimittel fUr Bienen zugelassen, sondern lediglich in einigen Staaten 

als Pflanzenschutzmittel in Verkehr. Sein Einsatz bei Bienen zur Varroabe­

kämpfung ist illegal Ond gefährlich. 

"Klartan" enthält zwar den gleichen Wirkstoff wie das Bienenarzneimittel 

"Apistan-Streifen fUr Bienen", jedoch keineswegs in der ftlr ein Arzneimittel 

erforderlichen Reinheit. Ferner sind im "Klartan" enthaltene Zusätze wie Netz­

mittel, Emulgatoren, etc., die fUr die Anwendung als Pflanzenschutzmittel not­

wendig sind, fUr den Einsatz als Bienen-Arzneimittel schädlich. Die hohe Kon­

zentration, die UnmBglichkeit einer präzisen Dosierung, die hohe und nicht 

kalkulierbare Gefahr der RUckstandsbildung, die stark schleimhautreizende Wir­

kung beim Anwender sowie die hohe Fischtoxizität (Abwasserverseuchung) machen 

"Klartan" fUr den Einsatz als Arzneimittel fUr Bienen ungeeignet. 

Ich denke somit nicht daran, eine mißbräuchliche Anwendung von Klartan Uber 

die Amtstierärzte zu legalisieren. 
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